
Fonds zur Förderung der strukturellen 
Verankerung von Gleichstellung

Anträge sollen den Umfang von 10 Seiten nicht 
überschreiten und folgende Punkte beinhalten:

●   Projektziele 
●   Stärken-/Schwächenanalyse zum Thema 

Gleichstellung im antragsstellenden Bereich
●   Projektmaßnahmen und Umsetzung
●   Wie fügt sich das Projekt in die Struktur-
       und Entwicklungsplanung des Bereichs ein?
● Wie wird das geplante Projekt in dem       

Bereich verankert?
● Wo liegen die Verantwortlichkeiten für das 

Projekt?
● Zeit- und Kostenplan
● Evaluationsplan des Projekts zur
● Überprüfung der Nachhaltigkeit und 

Wirksamkeit.

Weitere Informationen zur Antragsstellung und 
Projektförderung finden Sie hier.

AntragsstellungProjektausschreibung 2026

Das Gleichstellungsbüro fördert Projekte, die die 
strukturelle Verankerung von Gleichstellung an 
der Universität Bonn stärken. Gefördert werden 
Maßnahmen, die zur Kultur- und 
Strukturveränderung beitragen (z.B. Stärkung von 
Geschlechtergerechtigkeit, Karriereförderung von 
Frauen, Verbesserung von Vereinbarkeit, 
Sensibilisierung und Antidiskriminierung).

Pro Projekt werden bis zu 10.000 € zur
Verfügung gestellt. Antragsfrist ist der 31. 
Oktober 2025. Bei einem positiven Bescheid 
beginnt die Förderung spätestens zum Januar 
2026.

Antragsberechtigt sind alle Einrichtungen und 
Einheiten der Universität Bonn.

Ein gesetzlicher Anspruch auf Förderung besteht 
nicht.

Einreichung und Kontakt

Senden Sie Ihren Antrag las PDF-Datei bis zum 
31.10.2025 an:

Zentrale Gleichstellungsbeauftragte 
Gabriele Alonso Rodriguez
gleichstellungsbeauftragte@zgb.uni-bonn.de

Weitere Informationen

https://www.gleichstellung.uni-bonn.de/de/angebote-und-beratung/unterstuetzungsmassnahmen-und-programme/preise-und-foerderungen/leitlinien
mailto:gleichstellungsbeauftragte@zgb.uni-bonn.de

